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RS OGH 1976/11/15 1Ob723/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.11.1976

Norm

ABGB §90

ABGB §92 Abs2 D

Rechtssatz

Gesonderte Wohnungnahme kommt auch im gemeinsamen Haus dergestalt in Betracht, daß ein Ehegatte eine andere

als die bisherige Ehewohnung bezieht und nun diese zweite Wohnung ausschließlich oder überwiegend verwendet.
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